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Hintergrund 

•  Die gesetzlichen Grundlagen (ArG, ArGV1, ArGV3, 
Mutterschutzverordnung) verlangen vom Arbeitgeber, dass 
Schwangere und Stillende am Arbeitsplatz geschützt werden 
müssen."

WICHTIG:  
•  KEINE DIESER BESTIMMUNGEN IST NEU ! DIE GESETZLICHEN 

VORGABEN GELTEN SEIT 2001 ! 
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Formelle Anforderungen!

Das Ergebnis der Risikobeurteilung ist schriftlich festzuhalten, 
ebenso die vom Spezialisten der Arbeitssicherheit vorgeschlagenen 
Schutzmassnahmen. Bei der Risikobeurteilung sind zu beachten:"
•  die Vorschriften nach Artikel 62 Absatz 4 (besonders gefährliche 

oder beschwerliche Arbeiten);"
•  die Vorschriften der Verordnung 3 vom 18. August 19932 zum 

Arbeitsgesetz (Arbeitsbefreiung, Versetzung und verbotene 
Arbeiten); und"

•  die Verordnung vom 19. Dezember 1983 über die Verhütung von 
Unfällen und Berufskrankheiten."
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Informationszeitpunkt!

•  Die Risikobeurteilung erfolgt erstmals vor Beginn der 
Beschäftigung von Frauen in einem Betrieb oder Betriebsteil 
nach Artikel 62 und bei jeder bedeutenden Änderung der 
Arbeitsbedingungen."

•  Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass Frauen mit 
beschwerlichen und gefährlichen Arbeiten über die mit der 
Schwangerschaft und der Mutterschaft in Zusammenhang stehenden 
Gefahren und Massnahmen rechtzeitig, umfassend und 
angemessen informiert sowie angeleitet werden."
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Überprüfung der Schutzmassnahmen!

•  Kann eine gefährliche gesundheitliche Belastung für Mutter und Kind 
nur durch das Ergreifen geeigneter Schutzmassnahmen 
ausgeschaltet werden, ist deren Wirksamkeit periodisch, 
mindestens vierteljährlich zu überprüfen."

"
WBF/SECO/ABGG"

Nachweis fachlich kompetente Person!

Die Mutterschutzverordnung Art. 17 stellt Bedingungen an die fachlich 
kompetente Person, welche nachgewiesen werden müssen:"
•  Fachlich kompetente Personen sind !

•  Arbeitsärzte und Arbeitsärztinnen sowie !
•  Arbeitshygieniker und Arbeitshygienikerinnen !
•  sowie weitere Fachspezialisten die sich über die notwendigen Kenntnisse und 

Erfahrungen zur Durchführung einer Risikobeurteilung ausweisen können."
•  Es ist sicherzustellen, dass bei der Risikobeurteilung alle zu 

beurteilenden Fachbereiche kompetent abgedeckt werden."
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Besondere Bestimmungen (1)!

Schwangere Frauen dürfen NICHT beschäftigt werden"
•  über 9 Stunden hinaus"
•  über die vereinbarte ordentliche Dauer der täglichen Arbeit hinaus "
•  acht Wochen nach der Niederkunft"
•  acht Wochen vor der Niederkunft zwischen 20 Uhr und 6 Uhr"
•  für Arbeiten im Akkord oder taktgebundene Arbeit"
•  für Arbeiten bei Überdruck"
•  bei Betreten von Räumlichkeiten mit sauerstoffreduzierter 

Atmosphäre"

"
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Besondere Bestimmungen (2)!

•  Bei hauptsächlich stehend zu verrichtender Tätigkeit "
•  ab dem vierten Schwangerschaftsmonat: Ruhezeit von 12 Stunden und 10min 

Zusatzpause alle 2h"
•  ab dem sechsten Schwangerschaftsmonat: max. 4 Stunden pro Tag"

•  Keine Nacht- und Schichtarbeit, wenn "
•  mit gefährlichen oder beschwerlichen Arbeiten oder "
•  eine regelmässige Rückwärtsrotation besteht (Nacht‑, Spät‑, Frühschicht) oder"
•  mehr als drei hintereinander liegenden Nachtschichten"
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Neues Hilfsmittel"

«Gute Praxis - Risikobeurteilung Mutterschutz»!
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Betrieb und fachlich kompetente Person!

•  Risikobeurteilung gilt für 
Betrieb oder Betriebsteil"

•  Fachlich kompetente Person "
•  muss benannt sein (für 

Rückfragen)"
•  muss Kenntnisse und Erfahrungen 

nachweisen"
•  Alle Fachbereiche müssen 

kompetent abgedeckt werden"
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Gefährdungsermittlung und Eignung!

•  Auflistung der gefährlichen und 
beschwerlichen Arbeiten 
(Gefährdungsermittlung)"

•  Empfehlung für die 
Verwendung der Checkliste 
«Mutterschutz» vom SECO"

"
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Gesetzlich festgelegte Schutzmassnahmen!

•  Sicherstellung der gesetzlich 
festgelegten 
Schutzmassnahmen bei 
bestimmten Gefährdungen/ 
Tätigkeiten"

•  Schutzmassnahmen und 
Eignung der Tätigkeit sind 
gesetzlich bestimmt."
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Arbeitsplatzübergreifende Gefährdungen und zugehörige 
konkrete Schutzmassnahmen!

•  Allgemeine Gefährdungen bei 
Tätigkeiten und deren 
Schutzmassnahmen können 
hier arbeitsplatzübergreifend 
beschrieben werden"

•  Wichtige Elemente:"
•  Tätigkeit"
•  Gefährdung"
•  Schutzmassnahmen"
•  Tätigkeit geeignet?"

•  Ergänzungen: Risiko, 
Häufigkeit, etc."
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Arbeitsplatzspezifische Risikobeurteilung mit zugehörigen 
Schutzmassnahmen!

•  Konkrete Gefährdungen bei 
Arbeitsprozessen (Tätigkeiten) 
und deren Schutzmassnahmen 
können hier konkret beschrieben 
werden"

•  Wichtige Elemente:"
•  Tätigkeit"
•  Gefährdung"
•  Schutzmassnahmen"
•  Tätigkeit geeignet?"
•  Individuelle Beurteilung nötig?"

•  Ergänzungen: Risiko, Häufigkeit, 
etc."
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Anhang: Chemische Stoffe!

•  Auflistung chemischer Stoffe 
nach Gefährdung"

•  Auflistung auch gemäss 
ChemV notwendig"

"
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Unterschrift!

•  Unterschrift durch fachlich 
kompetente Person"

•  Bestätigung der Risiken"
•  Bestätigung der Abdeckung der 

Fachbereiche"
•  Eignung der Schutzmassnamen"
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Umsetzungshilfsmittel!

"
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Betrieb und kurze Informationen zur Rechtsgrundlage!

•  Definition von Betrieb oder 
Betriebsteil"

•  Wichtige Gesetzliche 
Grundlagen, bzw. Auszüge"



10 

"
WBF/SECO/ABGG"

Umsetzung Stufe Betrieb!

•  Bestätigung der Einhaltung des 
Mutterschutzes"

•  Erfüllung Informationspflicht"
•  Wirksamkeitsüberprüfung"
•  Aktualisierung und Revision"

"
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Unterschrift direkte/r Vorgesetzte/r!

•  Bestätigung Umsetzung 
Mutterschutz"

•  Konkrete Umsetzung der 
Schutzmassnahmen"

•  Wirksamkeitsprüfung"
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Information und Unterschrift der Betroffenen!

•  Bestätigung der Schwangeren 
über die Information über 
gefährliche oder beschwerliche 
Arbeiten"

•  Hinweis, dass eine 
Schwangerschaft möglichst 
früh gemeldet werden soll"
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Direkter Link"
•  www.seco.admin.ch/mutterschutz-risikobeurteilung"
•  www.seco.admin.ch/maternite-analyse-risques "
•  www.seco.admin.ch/maternita-analyse-risques"
"
Allgemeiner Link"
•  www.seco.admin.ch/mutterschutz "

Online verfügbar!
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info.ab@seco.admin.ch"
samuel.iff@seco.admin.ch"

Fragen?!


